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Stadt Bernburg (Saale)
B-Plan Nr. 105 „Sondergebiet
Erneuerbare Energien östlich
der A 14 bei Aderstedt"
Verfahrensstand:    Vorentwurf
Maßstab:                  1 : 2.000                Datum:        11.08.2025

Teil A - Planzeichnung
M 1 : 2.000

SO

Planzeichenerklärung 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet SO  (§ 11 Nr. 1 BauNVO)

Zweckbestimmung: Photovoltaik

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

OK Oberkante baulicher Anlagen, (§ 18 BauNVO)

als Höchstmaß

0,8 Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,8 (§ 19 Abs. 1  BauNVO)

3. Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

     Verkehrsflächen   (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

     

5. Versorgungsleitungen                                                  (§ 9 Abs. 1 Nr.13 BauGB)

   Versorgungsleitungen oberirdisch  (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

    Zweckbestimmung:

   Strom = Freileitung, MITNETZ Strom GmbH

6. Grünflächen            (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

           Private Grünflächen                  (§ 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB)

                Zweckbestimmung: Biotopverbund

7. Planungen und Nutzungsregelungen zum Schutz, zur Pflege und zur

    Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern,

gesetzlich geschütztes Biotop

            

8. Sonstige Planzeichen

               Mit Leitungsrechten zu belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

             Grenze des räumlichen Geltungsbereichs     (§ 9 Abs. 7 BauGB)

             des Bebauungsplans

Grenze der Anbaubeschränkungszone (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FStrG)

                        

9. Nutzungsschablone

10. Planbestimmendes Maß

II parallel

11. Bestandsangaben

Gemarkungsgrenze

                            Flurgenze     

Flurnummer

     Flurstücksgrenze

   

                                         Flurstücksnummer

Gebäudebestand mit Hausnummer 

Böschung

Begrenzungslinien

     

     

     

Nutzungsart

Höhe baulicher Anlagen als
Höchstmaß für die Oberkante

(OK) in m ü. Gelände

Grundflächenzahl
(GRZ)

-

2

Teil B - Textliche Festsetzungen
I Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Im Sonstigen Sondergebiet SO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO

sind folgende Nutzungen zulässig:

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie

2. Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoffgas

3. Errichtung und Betrieb von batterieelektrischen Anlagen zur Speicherung von Energie

4. Stellplätze

5. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO

6. Umspannwerke

7. Einfriedungen

1.2 Auf einem Flächenanteil von mindestens 5 % des Sonstigen Sondergebiets sind Anlagen zur Erzeugung von

Strom aus solarer Strahlungsenergie als besondere Solaranlagen auf Ackerflächen mit gleichzeitigem 

Nutzpflanzenanbau auf derselben Fläche im Sinne von § 37 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a EEG zu errichten 

(Agri-PV).

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Das Höchstmaß für die Höhe baulicher Anlagen für die Oberkante (OK) im Sonstigen 

Sondergebiet SO bezieht sich gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO auf die Geländehöhe in m ü. NHN.

2.2 Im Sonstigen Sondergebiet SO beträgt gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO die Mindesthöhe für die Unterkante von

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie 60 cm über Geländeoberfläche.

2.3 Die Möglichkeit zur Überschreitung der zulässigen Grundfläche in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO wird im 

Sonstigen Sondergebiet SO gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO ausgeschlossen. Stellplätze und 

Nebenanlagen sind bis zu einer Gesamtflächengröße von 3.000 m² zulässig.

2.4 Die zulässige Grundfläche im Sonstigen Sondergebiet SO darf durch die Grundflächen von Anlagen zur 

Erzeugung von Strom und Wärme aus solarer Strahlungsenergie gemäß § 19 Abs. 5 BauNVO nicht 

überschritten werden.

2.5 Umspannwerke, Elektrolyseure und batterieelektrische Anlagen zur Speicherung von Energie sind 

abweichend von dem festgesetzten Höchstmaß für die Höhe baulicher Anlagen bis zu einer Höhe von 

10,0 m über Gelände zulässig.

3. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

3.1 Im Sonstigen Sondergebiet SO ist auf dem Boden unter den Modulen der Freiflächen-Photovoltaikanlage 

ein biodiversitätsförderndes Pflegekonzept im Sinne des § 37 Abs. 1a Nr. 2 EEG anzuwenden.

3.2 Die Unterkante von Einfriedungen im Sonstigen Sondergebiet SO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“

muss zur Durchgängigkeit für Kleintiere einen Mindestabstand von 15 cm zur Geländehöhe aufweisen.

3.3 Im Sonstigen Sondergebiet SO sind auf mindestens 10% der Fläche der Anlage standortangepasste Typen 

von Biotopelementen im Sinne des § 37 Abs. 1a Nr. 4 EEG anzulegen.

3.4 Im Sonstigen Sondergebiet SO dürfen keine Pflanzenschutz- oder Düngemittel verwendet werden. Die 

Verwendung von Reinigungsmitteln ist nur zulässig, wenn diese biologisch abbaubar sind und die 

Verschmutzungen ohne den Einsatz der biologisch abbaubaren Reinigungsmittel nicht entfernt werden 

können.

3.5 Eine Veränderung der Höhenlage der Geländeoberfläche ist im festgesetzten Sonstigen Sondergebiet SO 

unzulässig. Eine Umlagerung von Boden im Bereich von Kabelgräben befestigten Wegen bzw. Stellflächen

sowie Stellplätzen für Transformatoren und möglichen Löschwassereinrichtungen bleibt von dieser 

Festsetzung unberührt und zulässig.

3.6 Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Bodens durch Versiegelung sind die Module von 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Verankerungen zu befestigen, die ohne Fundamente aus Beton in den

Boden gerammt werden.

3.7 Im Sonstigen Sondergebiet SO ist das anfallende Niederschlagswasser zu versickern.

3.8 Stellplätze und Verkehrsflächen sind nur in teildurchlässiger Bauweise mit einem mittleren 

Abflussbeiwert Cm nach DIN 1986 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“, Teil 100, 

Tabelle 9 (Ausgabe Dezember 2016)1, von höchstens 0,7 zulässig. Eine wasserdurchlässige Befestigung ist 

ausgeschlossen bei Fundamenten für Trafostationen und Löschwasserkissen.

3.9 Im Sonstigen Sondergebiet SO sind die nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch eine Ansaat als 

artenreiches Grünland zu entwickeln.

4. Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Auf Teilflächen des Sonstigen Sondergebiet SO wird ein Leitungsrecht zugunsten der Mitteldeutschen 

Netzgesellschaft (MITNETZ) Strom mbH für eine Freileitung 110 kV festgesetzt. Die mit Leitungsrechten zu

belastende Fläche hat eine Gesamtbreite von 36,0 m. Innerhalb der mit Leitungsrechten belasteten Fläche

ist das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern nicht zulässig.

II Kennzeichnung

Der Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegt im Bereich der bergrechtlichen Bewilligung  168/01 „Solfeld

Bründelscher Berg“ für die Bodenschätze Kalisalz, Steinsalz und Sole. Rechtsinhaber dieser bergrechtlichen

Bewilligung ist das Unternehmen K+S Minerals and Agriculture GmbH.

III Nachrichtliche Übernahme

Bei dem auf einer Teilfläche des Flurstücks 6 der Flur 12 der Gemarkung Aderstedt gemäß § 9 Abs. 6 BauGB

nachrichtlich übernommenen Feldgehölz handelt es sich um ein gesetzlich geschütztes Biotop im Sinne des

§ 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA.

1 Diese Norm kann bei der Beuth Verlag GmbH, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin bezogen werden oder im Planungsamt der 

Stadt Bernburg (Saale) eingesehen werden.

Verfahrensvermerke
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 12. 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394),
hat der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) den Bebauungsplan Nr. 105 Kennwort: „Sondergebiet Erneuerbare
Energien östlich der A 14 bei Aderstedt", bestehend aus der Planzeichnung mit den nebenstehenden textlichen
Festsetzungen, als Satzung und die Begründung beschlossen.

Bernburg (Saale), __.__.____                                                    ___________________
                                                                                                             Oberbürgermeisterin

1.    Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans vom 20.06.2024. Die 
       ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist im Amtsblatt für den Salzlandkreis
       am 26.06.2024 erfolgt.

       Bernburg (Saale), __.__.____                                              ___________________
                                                                                                                               Oberbürgermeisterin

2.    Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat am __.__.2025 den Vorentwurf des Bebauungsplans mit Begründung
       beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

       Bernburg (Saale), __.__.____                                             ___________________
                                                              Oberbürgermeisterin

3.    Der Vorentwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) mit den textlichen Festsetzungen
       (Teil B) sowie der Begründung, haben in der Zeit vom __.__.2025 bis zum __.__.2025 während folgender
       Zeiten

                            Montag bis Freitag                8.00 bis 12.00 Uhr
                            Dienstag                                14.00 bis 18.00 Uhr
                            Donnerstag                           14.00 bis 16.00 Uhr

       nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass
       Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift
       abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
       fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, am __.__.2025 auf der Internetseite der
       Stadt Bernburg (Saale) bekannt gemacht worden.

       Bernburg (Saale),  __.__.____                                             ___________________
                                                              Oberbürgermeisterin

4.    Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat am __.__.2025 den Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung
       beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

       Bernburg (Saale), __.__.____                                             ___________________
                                                              Oberbürgermeisterin

5.    Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) mit den textlichen Festsetzungen
       (Teil B) sowie der Begründung, haben in der Zeit vom __.__.2025 bis zum __.__.2025 während folgender
       Zeiten

                            Montag bis Freitag                8.00 bis 12.00 Uhr
                            Dienstag                                14.00 bis 18.00 Uhr
                            Donnerstag                           14.00 bis 16.00 Uhr

       nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass
       Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift
       abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
       fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, am __.__.2025 auf der Internetseite der
       Stadt Bernburg (Saale) bekannt gemacht worden.

       Bernburg (Saale),  __.__.____                                             ___________________
                                                              Oberbürgermeisterin

6.    Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie
       der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am __.__.____ geprüft. Das Ergebnis
       ist mitgeteilt worden.

       Bernburg (Saale), __.__.____                                              ___________________
                                                                                                                               Oberbürgermeisterin

7.    Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) mit den textlichen Festsetzungen (Teil B),
       wurde am __.__.____ vom Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) als Satzung beschlossen. Die Begründung
       zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Bernburg (Saale) vom __.__.____ gebilligt.

       Bernburg (Saale),  __.__.____                                             ___________________
                                                                                                                               Oberbürgermeisterin

8.    Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) mit den textlichen Festsetzungen (Teil B), wird
       hiermit ausgefertigt.

       Bernburg (Saale),  __.__.____                                             ___________________
                                                              Oberbürgermeisterin

9.    Die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und
       über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am __.__.____ auf der Internetseite der Stadt Bernburg (Saale)
       bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der
       Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen
       von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen. Die Satzung ist am __.__.____ in Kraft getreten.

       Bernburg (Saale),  __.__.____                                             ___________________
                                                                                                                               Oberbürgermeisterin

(§ 2 Abs. 4 und 5 PlanZV)
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